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LEGENDE 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 2 Abs. 4 BbgBO)

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

Bauliche Anlagen, Verkehrsflächen

Dörfliche Wohngebiete mit Nummerierung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 5a BauNVO)

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

OK 85,0 m

0,5

II

MDW-1

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

o offene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 2 BauNVO)

Fläche zum Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (OK - Oberkante) als Höchstmaß - Firsthöhe (FH) in Meter über NHN im DHHN 2016
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO) Hausgarten

Obstwiese

FLÄCHEN (VARIANTE)

Baukörper

innere Erschließung, Verkehrsfläche: Befestigung Asphalt, Beton

innere Erschließung, Verkehrsfläche: Befestigung Schotter

sonstige Hoffläche, Vegetationsfläche

PFLANZMASSNAHMEN (VARIANTE)

Strauchpflanzung

Sonstige Planzeichen

Zahl der 
Vollgeschosse

Höhe baulicher
Anlage

Bauweise

GRZ
Nutzungsschablone

Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und Bezeichnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

LISTE DER GEHÖLZE

Botanischer Name 

Bäume 

Acer campestre 
Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 
Alnus glutinosa 
Alnus incana 
Betula pendula 
Betula pubescens 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 
Fraxinus excelsior  
Malus sylvestris  
Populus nigra 
Populus tremula 
Prunus padus 
Pyrus pyraster  
Quercus petraea 
Quercus robur 
Salix alba 
Salix x rubens  
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Sorbus torminalis 
Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 
Ulmus glabra 
Ulmus laevis 
Ulmus minor 
Ulmus x hollandica 

Deutscher Name 

Feld-Ahorn 
Spitz-Ahorn 
Berg-Ahorn 
Schwarz-Erle 
Grauerle 
Sand-Birke 
Moor-Birke 
Hainbuche 
Rot-Buche 
Gemeine Esche 
Wild-Apfel 
Schwarz-Pappel 
Zitter-Pappel 
Traubenkirsche 
Wild-Birne 
Trauben-Eiche 
Stiel-Eiche 
Silber-Weide 
Hohe Weide 
Schwarzer Holunder 
Eberesche 
Elsbeere 
Winter-Linde 
Sommer-Linde 
Berg-Ulme 
Flatter-Ulme 
Feld-Ulme 
Bastard-Ulme 
 

Deutscher Name 

Quitte 
Apfel 
Birne 
Pflaume 
Pfirsich 
Kirsche 
Sauerkirsche 
Aprikose 
Speierling 
Walnuss 

Botanischer Name 

Obst und Nüsse 

Cydonia oblonga in Sorten 
Malus domestica in Sorten 
Pyrus communis in Sorten 
Prunus domestica in Sorten 
Prunus persica in Sorten 
Prunus avium in Sorten 
Prunus cerasus in Sorten 
Prunus armeniaca in Sorten 
Sorbus domestica 
Juglans regia in Sorten 

In dem räumlichen Geltungsbereich ist die Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen nur in wasser-
und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.
Die Herstellung von Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und sonstige, die Luft- und Wasserdurch-
lässigkeit des Bodens wesentlich mindernde Befestigungen sind unzulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Geschlossene Einfriedungen sind nicht zulässig. Einfriedungen müssen einen Mindestabstand von 15 cm zum 
Boden einhalten. Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune und Hecken mit zulässig. Sockel sind unzulässig.
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 BbgBO)

Bei der Herstellung der Beleuchtung ist die Licht-Leitlinie des MLUK anzuwenden. 
§ 9 Abs. 4 BauGB)

In Teilgebiet 1 ist ein heimischer, standortgerechter Laub- oder 2 Obstbäume zu pflanzen. 
Pflanzabstand Baumpflanzungen untereinander mindestens 6 m. 
Pflanzqualität Laubbäume: Hochstamm, 
3 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang mindestens 14/16 cm.
Pflanzqualität Obstbäume: Hochstamm, Stammhöhe mindestens 180 cm
Arten: siehe Pflanzliste. Eine dreijährige Entwicklungspflege ist zu sichern. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

In Teilgebiet 1, auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist auf 
mindestens 500 m² eine Streuobstwiese mit mindestens 7 Stück heimischen Obstbäumen anzulegen. 
Pflanzabstände zwischen den Obstbäumen: mindestens 8 m
Pflanzqualität Obstbäume: Hochstamm, Stammhöhe mindestens 180 cm. 
Arten: siehe Pflanzliste. Eine dreijährige Entwicklungspflege ist zu sichern. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

In Teilgebiet 2 sind 5 heimische, standortgerechte Laubbäume zu pflanzen. Alternativ ist je Laubbaum die 
Pflanzung von 2 Obstbäumen zulässig.
Pflanzabstand Baumpflanzungen untereinander mindestens 6 m. 
Pflanzqualität Laubbäume: Hochstamm, 
3 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang mindestens 14/16 cm.
Pflanzqualität Obstbäume: Hochstamm, Stammhöhe mindestens 180 cm
Arten: siehe Pflanzliste. Eine dreijährige Entwicklungspflege ist zu sichern. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

In Teilgebiet 2, auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen Nr. (1)
ist eine mindestens 3 m breite und mindestens 40 m lange freiwachsende Hecke mit heimischen 
standortgerechten Gehölzen anzulegen. 
Pflanzdichte: mindestens 1 Stück pro 2 m², Pflanzenqualität: Baumschulware. 
Arten: siehe Pflanzliste. Eine dreijährige Entwicklungspflege ist zu sichern. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

In Teilgebiet 2, auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen Nr. (2)
ist eine mindestens 2,5 m breite und mindestens 40 m lange freiwachsende Hecke mit heimischen 
standortgerechten Gehölzen anzulegen. 
Pflanzdichte: mindestens 1 Stück pro 2 m², Pflanzenqualität: Baumschulware. 
Arten: siehe Pflanzliste. Eine dreijährige Entwicklungspflege ist zu sichern. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

1M
 

2M

3M

4A

5A

6A

7A

8A

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

Laubbaum, Neupflanzung

Obstbaum, Neupflanzung

Art und Maß der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung der Sondergebiete (SO) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 10 Absatz 4 BauNVO als Sondergebiet, dass der Erholung dient mit der 
Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ festgesetzt. 

Im Sondergebiet 1 (SO 1) sind folgende Nutzungen zulässig:
- Ferienhäuser
- 1 Wohngebäude für Hausmeister-/Betriebswohnung
- überdachte Freisitze mit einer maximalen Grundfläche von je 25 m²  
- Anlagen zum Spielen und Schwimmen
- Grill- und Feuerstellen

Im Sondergebiet 2 (SO 2) sind folgende Nutzungen zulässig:
- Ferienhäuser
- Anlagen zum Spielen und Schwimmen
- überdachte Freisitze mit einer maximalen Grundfläche von je 25 m²  
- Grill- und Feuerstellen
- Sanitäreinrichtungen und Teeküche
- Räume für Verwaltung
- Lagerräume

Die maximale Grundfläche für Einzelhäuser beträgt 100 m², für Doppelhäuser 200 m². 

Innerhalb des Sondergebiets 2 (SO 2) ist eine Überschreitung der zulässigen überbaubaren 
Grundfläche durch Anlagen gemäß § 19 Absatz 4, Satz 1 BauNVO (Garagen, Stellplätze und 
ihre Zufahrten sowie Nebenanlagen) bis zu 80% zulässig.

Garagen und Stellplätze gemäß §12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind 
westlich der Flucht der westlichen Baugrenze von SO1 unzulässig.

Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Auf den Grünflächen mit der Bezeichnung (A) - "Abstandsgrün" sind bauliche Anlagen mit 
Ausnahme nicht überdachter Sitzplätze unzulässig.

Innerhalb der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ sind Spielanlagen einschließlich 
Sandflächen mit einer maximalen Gesamtfläche von 150 m² zulässig. Die maximale Höhe von 
Spielanlagen beträgt 4 m. 

Grünordnerische Festsetzungen

Auf der Fläche (1) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 
eine mindestens 10 m breite und 60 m lange Feldhecke mit heimischen, standortgerechten 
Gehölzarten anzulegen. Pflanzdichte: mindestens 1 Stück pro 2 m², 
Pflanzenqualität: Baumschulware. Zu pflanzende Arten: siehe Pflanzliste. 

Auf der Fläche (2) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 
eine mindestens 2 m breite und 100 m lange Grenzhecke mit heimischen, standortgerechten 
Gehölzarten anzulegen. Pflanzdichte: mindestens 1 Stück pro 2 m², 
Pflanzenqualität: Baumschulware. 
Zu pflanzende Arten: siehe Pflanzliste. 

Auf der Fläche (3) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 
das angrenzende freiwachsende Gebüsch durch Anpflanzung  heimischer, standortgerechter 
Gehölzarten auf mindestens 300 m² zu ergänzen. Vorhandene heimische Gehölze sind zu 
integrieren. Pflanzdichte: mindestens 1 Stück pro 4 m², Pflanzenqualität: Baumschulware. 
Zu pflanzende Arten: siehe Pflanzliste. 

Auf der Fläche (4) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist 
eine mindestens 4 m breite und 55 m lange Grenzhecke mit heimischen, standortgerechten 
Gehölzarten anzulegen. Pflanzdichte: mindestens 1 Stück pro 2 m², 
Pflanzenqualität: Baumschulware. Zu pflanzende Arten: siehe Pflanzliste. 

Innerhalb der Grünflächen (5) sind zulässig: extensiv gepflegte Rasen- oder Gehölzfläche. 

Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (6) ist als Brachfläche, Habitat der Goldammer, zu sichern und zu entwickeln.

Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft (7) ist die vorhandene Graslandfläche als Habitat der Zauneidechse zu sichern
und zu entwickeln.

Innerhalb der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ erfolgt die Pflanzung einer 
Reihe Bäume der Art Tilia platyphyllos parallel zur bestehenden Baumreihe. Mindestanzahl 
der zu pflanzenden Bäume: 6 Stück; Mindestabstand zwischen den  zu pflanzenden 
Gehölzen: 6 m. Der Mindestabstand von Baumpflanzungen zu Spielanlagen beträgt 2,0 m. 
Pflanzenqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang mindestens 14/16 cm.

Innerhalb der Flächen Sondergebiet sowie der Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht sind 
Flächenbefestigungen nur mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen auf durchlässigem 
Aufbau zulässig. Es sind zulässig: Pflaster- und Plattenbeläge, Beton-Rasengittersteine, 
Rasenwabenplatten, wassergebundene Decke, Sand -Kunstharzbeläge und Schotterrasen.

Die Befestigung der Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht ist bis maximal 75% der 
Gesamtfläche zulässig.

Für Einfriedungen sind ausschließlich Zäune mit einer Bodenfreiheit von mindestens 10 cm 
und Hecken zulässig. Sockel sind unzulässig.

Wirtschaftsfläche, Hoffläche, Lagerfläche, teilversiegelt

10.10.2024

10.10.2024

Zaun

Flurstücksgrenze mit -nummer

Laubbaum 

VERMESSUNGSGRUNDLAGE

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Grenze Landschaftsschutzgebiet
"Dahme-Heideseen"
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
"Dahme-Heideseen" des Ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Raumordnung vom 11.06.1998
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